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Bringsammlungen

Waldhausen: Naturschutzgruppe Vorderes 
Härtsfeld
Samstag, 19. Februar | 9 bis 12 Uhr  
Grüncontainerstandplatz Hochmeister-
straße Waldhausen

ALTPAPIERSAMMLUNGEN KOOPERATION ZWISCHEN DER GRAULESHOFSCHULE AALEN UND DER PH GMÜND, ABTEILUNG SPORT UND BEWEGUNG 

Schulsport – mehrperspektivisch gestalten
Seit diesem Schuljahr findet zwischen der 
Aalener Grundschule im Grauleshof und 
der Lehramtsausbildung im Fach Sport der 
Pädagogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd eine Zusammenarbeit statt. Bettina 
Klaus-Einsiedel, kommissarische Schullei-
terin der Grauleshofschule und Michael 
Gerstner, Dozent an der PH Gmünd und 
Sportlehrer an der Technischen Schule Aa-
len sorgen dafür, dass der Schulsport auch 
zu Coronazeiten nicht zu kurz kommt.  

„Gerade im Grundschulalter, kommt einem 
vielperspektivischen Schulsport eine ele-
mentare Bedeutung zu, indem die Kinder 
unterschiedlichste Bewegungsfelder ken-
nenlernen“, so Klaus-Einsiedel.

Im Rahmen eines Vortrags über mehrpers-
pektivischen Schulsport an Grundschulen 
durch Michael Gerstner konnte sich das ge-
samte Kollegium über die aktuellen fachdi-
daktischen Entwicklungen des Sportunter-
richts informieren. Im Rahmen dessen 
entstand die Idee für eine gewinnbringen-
de Zusammenarbeit. Lehramtsstudierende 
planen im Rahmen des Seminars Leitpers-
pektiven im Sport und deren Umsetzung im 
Bildungsplan mit ihrem Dozenten Michael 
Gerstner vier Sporttage im Schuljahr und 
können durch die Umsetzung ihrer fachdi-
daktischen Planungen diese in der Schul-
sportwirklichkeit sofort anwenden und um-
setzen.

Dadurch sammeln die Sportstudierenden 
neue Praxiserfahrungen, das Kollegium der 
Grauleshofschule erhält Einblick in aktuelle 
fachtheoretische Sportinhalte und jede 

Klassenstufe erlebt einen ganz besonderen 
Sporttag.

Im Januar fanden bereits zwei Sporttage für 
die Schülerinnen und Schüler der zweiten 
und dritten Klassen statt. Neben einer 
Dschungelexpedition und einer Reise auf 
die Insel der Abenteuer in der Sporthalle, 
war es ein großes Anliegen für alle Beteilig-
te aufzuzeigen, dass auch im Winter und 
unter Pandemiebedingungen Schulsport 
im Freien sehr gut möglich ist. So initiierten 

die Studierenden eine Winterolympiade 
und einen Sporttag unter dem Motto „Wer-
fen wie Captain America“ im Freien auf 
dem Pausenhof und dem Hartplatz rund 
um die Grauleshofschule. Die Lehrkräfte, 
welche ihre Klassen während des Sportta-
ges aus der Beobachtungsperspektive be-
gleitet haben, gewannen einstimmig die 
Erkenntnis, dass die aktuelle Sportdidaktik 
es ermöglicht, dass sich jedes einzelne 
Kind angesprochen und motiviert fühlt. 
Ausschließlich glänzende Augen und Be-

geisterung unter den Grundschülern un-
terstreichen, dass eine solche Kooperation 
trotz coronabedingter Einschränkungen 
möglich ist und genau die Bedürfnisse der 
Kinder trifft. Die wichtigste Frage der Kin-
der an jedem Sporttag lautet: „Wann kommt 
ihr wieder?“

Die nächsten Sporttage sind für den Som-
mer bereits in Planung.

„Der Schulsport als Bewegungsfach leistet 
einen ganz spezifischen Beitrag zur ganz-
heitlichen Persönlichkeitsbildung. Denn 
vielseitige Bewegungsaufgaben fördern 
nicht nur körperliche, sondern auch geis-
tige, emotionale und soziale Prozesse. Im 
Mittelpunkt eines bildungsplankonfor-
men Schulsports darf nicht allein die mo-
torische Sportartenvermittlung stehen.  
Es müssen vielmehr die Kinder und Ju-
gendlichen im Zentrum stehen, indem 
ihnen unterschiedliche Sinnperspektiven 
für das eigene sportliche Handeln aufge-
zeigt werden und sie dadurch befähigt 
werden, selbstreflektiert aus der Vielzahl 
der Sinnmöglichkeiten auszuwählen“, so 
Gerstner.

Deshalb liegt ein Schwerpunkt bei jedem 
Sporttag auf der Verwirklichung von ein bis 
zwei sportpädagogischen Perspektiven und 
den Reflexionsphasen mit den Grundschul-
kindern.

Durch diese Zusammenarbeit baut die 
Grauleshofschule, eine Grundschule mit 
Sportprofil, ihren bewegungserzieheri-
schen Schwerpunkt weiter aus. 

Die Kooperation zwischen der Grauleshofschule Aalen und der PH Gmünd, Abteilung Sport und  

Bewegung hat das Ziel, Schulsport mehrperspektivisch zu gestalten.  Foto: Privat

Zwei silberfarbene Ringe, Fundort: Oster-
bucher Platz; rosaner Regenschirm, 
schwarzer Herrenschal, Fundort: Markt-
platz 30; Korrekturbrille v. Fielmann, gold-
braunes Gestell, Fundort: Westl. Stadtgra-
ben; elektrisches Kinderspielzeug, Fundort: 
Auguste-Keßler-Straße; Impfzertifikat, zwei 
schwarze Korrekturbrillen, Fundort: Cafe 
Podium; schwarze Damenhandtasche, 
Fundort: Bäckerei Walter; Geldbeutel mit 
EC-Karte und Maestro-Card, Fundort: VR-
Bank Aalen; Kindergeldbeutel mit Fußball-
motiv, Bargeld, Fundort: H&M; Schlüssel-
bund mit 3 Schlüsseln, Fundort: Zochen- 
talweg; Halskette, 2 Perlenketten aus Heil-
steinen, Fundort: Rohrwang; Perlenkette 
(grün, weiß, rosa) mit Glasperlen, Fundort: 
Milanweg (Schotterweg); Halskette, Anhän-
ger mit silberfarbenem Heilstein, Fundort: 
Waldweg Im Sulzfeld/Kirchweg

Zu erfragen beim Fundamt Aalen, Telefon: 
07361 52-1087

FUNDSACHEN

Die Stadt Aalen erlässt folgende Allgemein-
verfügung:

I.  
1. Das Betreten des in der Anlage aufgelis-

teten Straßenbereichs sowie der Aufent-
halt innerhalb und außerhalb von Ge-
bäuden in diesem Bereich ist vom
05.03.2022, 8.00 Uhr bis 06.03.2022,
6.00 Uhr, längstens jedoch bis zum
Abschluss der Arbeiten, die zur Ent-
schärfung des Blindgängers aus dem 2.
Weltkrieg in dem Bereich „ Am Tannen-
wäldle“ erforderlich sind untersagt. Per-
sonen, die sich in diesem Bereich befin-
den, insbesondere in diesem Bereich
wohnen, haben diesen bis spätestens
05.03.2022, 08.00 Uhr zu verlassen. Die-
ses Verbot gilt nicht für Einsatzkräfte.

2. Der Überflug und/oder die Beobachtung 
des in Ziff. 1 genannten Bereichs durch
Unmanned Aircraft Systems (Drohnen)
ist ab dem 16.02.2022 untersagt. Dieses
Verbot gilt nicht für Drohnen der Ein-
satzkräfte.

3. Die beiliegende Auflistung (Straßen und 
Hausnummern des betroffenen Be-
reichs) ist Bestandteil dieser Allgemein-
verfügung.

II. Die sofortige Vollziehung der unter Zif-
fer I. getroffenen Entscheidungen wird
angeordnet (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung). Ein eventuell
eingelegter Widerspruch hat somit kei-
ne aufschiebende Wirkung.

III.  Für den Fall, dass die Entscheidungen
unter der Ziffer I. missachtet werden,
wird die Anwendung unmittelbaren
Zwangs angedroht.

BEGRÜNDUNG:

Auf der Gemarkung Aalen im Bereich des zu 
erschließenden Wohngebiets „Am Tannen-
wäldle“ wurden Hinweise auf einen Blind-
gänger aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Die-
ser muss beseitigt werden, um schädliche 
Bodenverunreinigungen zu vermeiden und 
auch um die Erschließungsarbeiten in die-
sem Gebiet weiter fortsetzen zu können. 
Nach den durchgeführten Untersuchungen 
ist mit einem Vorhandensein von ca. 250kg 
- 500kg Sprengstoff zu rechnen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat ei-
nen Gefährdungsbereich um den Fundort 
des Blindgängers festgelegt. Für Personen, 
die sich im Gefährdungsbereich des Blind-
gängers aufhalten, besteht eine erhebliche 
Gefahr für Leib und Leben, sofern die Ent-
schärfung misslingen sollte.

Diese Allgemeinverfügung beruht auf §§ 1 
und 3 Polizeigesetz (PolG).

Nach §§ 1 und 3 PolG ist es Aufgabe der Poli-
zei, von dem Einzelnen und dem Gemein-
wesen Gefahren abzuwenden, durch die die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung be-
droht wird. 

Es besteht die Gefahr, dass die Bombe bei 
der Entschärfung detonieren könnte und 
dadurch hochrangige Schutzgüter wie ins-
besondere Leben und Gesundheit als Teil 
der öffentlichen Sicherheit betroffen sind. 
Das öffentliche Interesse ist indiziert. 

Gemäß § 3 PolG hat die Polizei innerhalb der 
durch das Recht gesetzten Schranken zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben diejenigen 
Maßnahmen zu treffen, die ihr nach pflicht-
mäßigen Ermessen erforderlich scheinen.
Das Ermessen ist gemäß § 40 Landesverwal-
tungsverfahrensgesetz (LVwVfG) pflichtge-
mäß auszuüben und insbesondere der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - als 
Grenze des Ermessens – zu beachten.

Das Aufenthalts- und Betretungsverbot im 
Gefährdungsbereich ist geeignet, Personen 
vor den Gefahren einer möglichen Explosi-
on der Blindgänger zu schützen. Dadurch 
ist der Schutz der Allgemeinheit gegeben. 
Das Verbot ist zudem erforderlich, da es kein 
milderes Mittel gibt, um Personen vor der 
beschriebenen Gefahr zu schützen. Diese 
Gefahr besteht bei einer Detonation auch 
dann, wenn sich Personen in Gebäuden 
aufhalten sollten.

Das Interesse am Schutz der Allgemeinheit 
vor den Gefahren einer möglichen Explosi-
on des Blindgängers überwiegt das Interes-
se der Personen, sich in diesem Gefähr-
dungsbereich im eingegrenzten Zeitraum 
aufzuhalten. Die Allgemeinverfügung ist 
somit nicht nur geeignet und erforderlich, 
sondern angesichts der Gefahr für Leib und 
Leben auch angemessen.

Die notwendigen Vorbereitungen für die 
Entschärfung des Blindgängers werden be-
reits ab dem 16.02.2022 beginnen. Die ent-
sprechenden Arbeiten werden an diesem 
Tag beginnen. Der Einsatz von Drohnen in 
diesem Gebiet könnte die Arbeiten stören 
oder sogar beeinträchtigen. Die Arbeiten 
werden unter Einsatz von Drohnen der Ein-
satzkräfte begleitet, die mit Drohnen priva-
ter Dritter kollidieren oder zumindest die 
freie Beweglichkeit in dem Gebiet behin-
dern könnten. Schließlich könnten solche 
Gerätschaften eine akute Gefahr in unmit-
telbarer Nähe der Einsatzkräfte am Einsatz-
ort darstellen.

Dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist 
daher Rechnung getragen.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
ist im öffentlichen Interesse erforderlich. 
Zum Schutz der bedrohten Rechtsgüter 
muss gewährleistet sein, dass die erforderli-
chen Verhaltensweisen unmittelbar beach-
tet und umgesetzt werden. Ohne sofortige 
Vollziehbarkeit wäre eine geordnete Durch-
führung der Evakuierung und in der Konse-
quenz die Bombenentschärfung nicht 
möglich. Aufgrund des feststehenden Ent-
schärfungstermins und der im Vorfeld ge-
troffenen umfangreichen Sicherheitsvor-
kehrungen kann der Ausgang eines 
eventuellen Rechtsbehelfsverfahrens nicht 
abgewartet werden. 

Rechtsgrundlage für die Androhung des 
unmittelbaren Zwangs sind §§ 63, 64, 65 und 
66 PolG. Der unmittelbare Zwang ist die 
Vollstreckungsmaßnahme, die geeignet 
und erforderlich ist, das Befolgen der Verfü-
gung sicherzustellen, und ist angesichts der 
Gefahr für Leib und Leben auch angemes-
sen.

Die Androhung und Anwendung unmittel-
baren Zwangs ist geboten, da für den Fall, 
dass den unter Ziffer I genannten Verboten 
zuwidergehandelt werden sollte, nur mit 
diesem Zwangsmittel die Gefahr abgewen-
det werden kann. Im Falle der Anwendung 
von unmittelbarem Zwang werden dem 
Verursacher Kosten nach der Verordnung 
des Innenministeriums über die Erhebung 
von Kosten der Vollstreckung nach dem 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz 
(LVwVGKO) auferlegt. 

Über die Beendigung der Bombenentschär-
fung wird die Stadtverwaltung Aalen unver-
züglich über die Homepage, durch Laut-
sprecherdurchsagen der Freiwilligen 
Feuerwehr,  sowie Social-Media-Kanäle in-
formieren.

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 
Abs. 4 Satz 4 Landesverwaltungsverfah-
rensgesetz einen Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekannt gegeben.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der Stadt Aalen, Marktplatz 
30, 73430 Aalen erhoben werden.

HINWEISE:

Widerspruch und Anfechtungsklage haben 
keine aufschiebende Wirkung.

Gegen die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung kann beim Verwaltungsgericht 

Stuttgart, Augustenstr. 5, 70178 Stuttgart, 
Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung gemäß § 80 Absatz 5 VwGO 
gestellt werden.
Diese Allgemeinverfügung nebst vollstän-
diger Begründung und Anlage kann ab so-
fort während der Öffnungszeiten bei der 
Stadt Aalen, Amt für Bürgerservice und  öf-
fentliche Ordnung, Marktplatz 30, 73430 
Aalen, eingesehen werden.

Aalen, den 14.02.2022

Frederick Brütting, Oberbürgermeister

HÄUSER, DIE VON DER EVAKUIERUNG 
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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Allgemeinverfügung der Stadt Aalen zum Aufenthalts- und Betretungsverbot anlässlich der  
bevorstehenden Bombenentschärfung in Aalen, Bereich „Am Tannenwäldle“ am 05.03.2022 
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